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Teilrevision Bau- und Zonenreglement 201 6, Bauweise bei Sondemutzungsplanung

Erlauternder Bericht zur Teilrevision (Art. 34 ft kRPG)

1. Anlass der Reglementsanderung

Die Gemeinde Bellwald hat im ersten Halbjahr 2015 den Quartierplan Ferienpark Relief zur kantona­

len Vernehmlassung und Homologation durch den Staatsrat eingereicht. lm Rahmen des Konsulta­

tionsverfahrens, im Bericht der Dienststelle für Raumentwicklung vom 9. November 2015 zusam­

mengefasst, wurden vor allem zwei Konfliktbereiche hervorgehoben, die einer Homologation des

Ouartierplans entgegenstehen:

1. Die Aufhebung der Ausnützungsziffer für den Perimeter des Ouartierplans und eine allfâllige

Überschreitung der für die betroffenen Zonen reglementarisch vorgeschrieben AZ; beide Aspek­

te werden ais mit dem kantonalen Baugesetz und dem kommunalen Baureglement nicht ver­

einbar beurteilt.

2. Die generell zu starke Abweichung des Ouartierplans von der Regelbauweise, insbesondere

was das Mass der Nutzung (Geschosszahl. Gebâudernasse) und die Bauweise betrifft (ge­

schlossene Bauweise).

Ein dritter wesentlicher Punkt betrifft die Frage der Bewilligungsfâhigkeit des Bauprojekts unter dem

Aspekt des Zweitwohnungsgesetzes. Dieser Nachweis ist nicht Gegenstand der vorliegenden Reg­

lementsanderung, sondern wird in einem getrennten Verfahren auf Stufe Baubewilligungsgesuch

erbracht.

Die vorliegende Ânderung des Bau- und Zonenreglements traqt den Antrâqen der konsultierten

Dienststellen dahingehend Rechnung, dass für die Art. 56, Zuschlag zur Ausnützungsziffer, Art. 81,

Wohnzone W3 und Art. 83, Wohnzone W3 speziell erqânzende Bestimmungen für die Bauform und

Bauweise nach Sondernutzungsplan / Ouartierplan vorgeschlagen werden, um die Reglements- und

Gesetzeskonforrnltât des Ouartierplans Ferienpark Relief und vergleichbarer künftiger Projekte zu

qewâhrleisten.

Die Stellungnahme der Gemeinde zu den Antrâqen der Dienststellen zum Ouartierplan selbst (Plane

und Reglement) ist in einem separaten Dokument enthalten.

2. Anderung des Bau- und Zonenreglements (GBR)

Foigende Artikel des GBR werden wie folgt geandert (vgl. 2.1):

Art. 56, Zuschlag zur Ausnützungsziffer

Abs. 2: Erhôhung des Ausnützungszuschlags bei Bauweise nach Sondernutzungsplan von

0.1 auf 0.2.

Art. 81 und 83, Wohnzone W3 und W3 speziell

Erlass von besonderen Bestimmungen für Überbauungen nach Sondernutzungsplan / Quar­

tierplan, insbesondere hinsichtlich:

• Bauweise
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• Gebâudeh ôhe

• Geschosszahl

• Gebâudelânqe

Diese besonderen Bestimmungen gelten unter der Autlage, dass das Bauprojekt eine gute

Gesamtl6sung verk6rpert und eine ausreichende Eingliederung in die bebaute und unbe­

baute Umgebung gewahrleistet.

2.1 Geanderte Artikel des Bau- und Zonenreglements

Art. 56 Zuschlag zur Ausnützungsziffer [Ausnotzungszuschlag]

Landfl âchen, die für ôffentllche Nutzungen abgetreten werden, kënnen für die Berech­
nung der Ausnützungsziffer miteinbezogen werden.

Für Sondernutzungsplane wie Quartier- und Detailnutzungsplane, kann der Gemein­
derat autgrund der Vorteile einer Gesamtlësunq, einen Ausnützungszuschlag von QA.
0.2 gewahren.

Zeichnet sich ein Bauvorhaben durch besondere Energiesparmassnahmen aus, indem
nachgewiesen wird, dass der Heizungsenergieverbrauch unter den von den zustàndi­
gen eidgenossischen und kantonalen Richtlinien liegt, kann ein zusatzllcher Bonus von
15% aut die im Bau- und Zonenreglement vorgesehene AusnOtzungsziffer, jedoch
maximal 0.15 gewahrt werden.

Die beteiligten Grundeigentümer kônnen mit Dienstbarkeitsvertrag vereinbaren, dass
die noch nicht beanspruchte Ausnützung eines Grundstückes aut die Bauparzelle
übertragen wird. Die Übertragung ist jedoch nur zulassiq unter unmittelbar aneinander
angrenzenden Grundstücken derselben Zone.
Der Dienstbarkeitsvertrag ist vor Baubeginn zugunsten der Gemeinde im Grundbuch
einzutragen.
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Art. 81 Wohnzone W3 [besondere Bestimmungen, SNP_OP]

Zweck: Fôrderung einer zweckm âsslqen Überbauung mit Mehrfamilien­
hausern, Hotels, Laden und nicht oder weniger stôrende Gewerbe­
betrieben. Landwirtschaftliche Betriebe, ausgenommen die beste­
henden, sind in dieser Zone untersagt.

Bauweise: offen oder gestaffelt
mit OP: geschlossene Bauweise ist zul àsslq, sofern eine ausre l­
chende Eingliederung in die bebaute und unbebaute Umgebung
gewêhrleistet ist

Gebàudeh ëhe: max.:13 .50 m
min.: 9.50 m
mit OP: max.: 15.50 m

Geschosszahl: max. 3 Geschosse
mit OP: max.: 4 Voligeschosse

Gebëudel ànqe: max.:15.00 m
mit OP: max.: 25.00 rn, offene Bauweise

Geb âudebreite : max.:12.00 m

Grundfl âche: max.: 180 m2

min.: 96 m2

Grenzabstënde: A: 2/3 der Fassadenhôhe, mind. aber 6.00 m
a: 1/3 der Fassadenhôhe, aber mind. 3.00 m

Ausnützungsziffer: AZ: 0.8

Baumaterialien: Der Holzaufbau bzw. die Holzverkleidung muss mindestens 50 %
der sichtbaren Fassadenfl âche ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: Il

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, sowie alt­
rechtliche Bauten kônnen die Minimalmasse für die Gebliudeh6he und die Gebliu­
degrundflliche unterschreiten. Von dlesen Minimalmassen kann ausnahmsweise ab­
gewichen werden, und zwar:

- bei Überbauungen nach Sondernutzungsplan (Quartierplan) im Sinne von Art. 99,
Gesamtüberbauungen.

- bei natürlichen topographischen Bedingungen (Gelàndeform), die eine Überbau­
barkeit von Parzellen verunmôglichen würden .

- bei gestaffelter Bauwe ise, die ab einer Hangneigung von> 40% ausnahmsweise
zugelassen ist.

- lm Kontakt- und Übergangsbereich von unterschiedlichen Wohnzonen wie z. B.
W3 zu W4 und W3 zu W2 .

ln der Wohnzone W3 (Erschliessungsstand b, auf Plan markiert) muss der Bauherr ei­
nen hinreichenden und dauernd gesicherten Zugang vom ôffentl ichen Wegnetz bis zu
dem zu überbauenden Teil des Grundstücks nachweisen.
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Art. 83 Wohnzone W3 speziell [besondere Bestimmungen, SNP_OP]

Zweck: Fërderunq einer zweckmassigen Überbauung mit Mehrfamilien­
hausern, Hotels, Laden sowie mit nicht oder wenig stërenden Ge­
werbebetrieben in der Nàhe des Dorfkerns. Landwirtschaftliche Be­
triebe, ausgenommen die bestehenden, sind in dieser Zone unter­
sagt.

Bauweise: offen oder gestaffelt
mit OP: geschlossene Bauweise ist zulâssiq, sofern eine ausrei­
chende Eingliederung in die bebaute und unbebaute Umgebung
gewahrleistet ist

Gebâudehôhe: max.: 13.50 m
min.: 9.50 m
mit OP: max.: 15.50 m

Geschosszahl: max.: 3 Geschosse
mit OP: max.: 4 Voligeschosse

Gebaudelënpe: max.:14.00 m
mit OP: max.: 25.00 m, offene Bauweise

Gebàudebreite: max.:12.00 m

Grundfl àche: max.: 168 m2

min.: 88 m2

Grenzabstande: A: 2/3 der Fassadenhôhe mindestens 5.00 m
a: 1/3 der Fassadenhôhe mindestens 3.00 m

Ausnützungsziffer: AZ: 0.9

Baumaterialien: Der Holzaufbau bzw. die Holzverkleidung muss mindestens 50%
der sichtbaren Fassadenflache ausmachen.

l. àrmempftndlichkeitsstufe: Il

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, sowie alt­
rechtliche Bauten konnen die Minimalmasse für die Gebaudehëhe und die Gebau­
degrundflache unterschreiten. Von diesen Minimalmassen kann ausnahmsweise ab­
gewichen werden, und zwar:

bei Überbauungen nach Sondernutzungsplan (Ouartierplan) im Sinne von Art.
99, Gesamtüberbauungen.

- bei natürlichen topographischen Bedingungen (Gelàndeform), die eine Über­
baubarkeit von Parzellen verunrnôqllchen würden.

- bei gestaffelter Bauweise, die ab einer Hangneigung von> 40% ausnahmswei­
se zugelassen ist.

- lm Kontakt- und Übergangsbereich von unterschiedlichen Wohnzonen wie z. B.
W3 speziell zu W4 und W3 zu W2.
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3. Schlussfolgerung, Antrag an die Urversammlung

Die Gemeinde Bellwald mëchte mit der vorliegenden Anpassung der ausqewâhlten Artikel

des Bau- und Zonenreglements besondere Bestimmungen für Sondernutzunqsplâne erlas­

sen, um bei Gesamtüberbauungen auch gewisse Abweichungen von der Regelbauweise

zulassen zu kônnen, Diese Bestimmungen sind an die Auflage gebunden, dass das Baupro­

jekt eine gute Gesarntlôsunq darstellt und eine ausreichende Eingliederung in die bebaute

und unbebaute Umgebung qewâhrleistet,

Der Gemeinderat hat die Reglementsanderung an seiner Sitzung yom 16. Februar 2016

genehmigt und stellt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern den Antrag, der Ânderung

zuzustimmen.

4. Formelle Auflage und Urversammlungsentscheid

Die Reglementanderung wurde im Amtsblatt Nr. 8 von Freitag, 26. Februar 2016 publiziert

und wâhrend 20 Tagen ôffentllch aufgelegt. Wahrend der Auflagefrist gingen keine Einspra­

chen ein.

Die Urversammlung der Einwohnergemeinde Bellwald hat die Artikelânderunqen am 14.

April 2016 genehmigt.

5. Formelle Auflage Urversammlungsentscheid

Der Entscheid der Urversammlung wurde im Amtsblatt Nr. 16 von Freitag, den 22. April pu­

bliziert und wâhrend 30 Tagen ëffentlich aufgelegt.

6. Kantonale Vernehmlassung / Stellungnahme der Gemeinde

Die Stellungnahme der Gemeinde zu den im Foigenden wieder gegebenen Antrâqen der

konsultierten Dienststellen ist in Kursivschrift hervorgehoben.

ERGEBNISSE DER KANTONALEN VERNEHMLASSUNG

Nach einer Überprüfung der uns übermittelten Unterlagen und der Konsultation des Verwal­

tungs- und Rechtsdienstes des DVBU (VRDVBU), der die Prüfung der unterbreiteten Ânde­

rungen der Artikel 56, 82 und 84 des Bau- und Zonenreglements auf die Übereinstimmung

mit eidgenossischem, kantonalem und kommunalen Raumplanungs- und Baurecht vorge­

nommen hat, gilt es zu dem Gesuch der Gemeinde Bellwald folgendes festzuhalten:

Der VRDVBU weist in seiner Vormeinung darauf hin, dass sich das kantonale Baugesetz

sowie die Bauverordnung in einer Gesamtrevision befinden. Die Gemeinde wird damit allen­

falls gezwungen sein, bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes das BZR komplett zu überarbei­

ten.

ln Bezug auf das vorliegende Gesuch verlangt er folgende Ânderung vorzunehmen:

1 RegLArtikel ._, Massnah'~e 1" 'BegrÜndung- - -"-

r

56 r Keine Bemerkungen --1--·- ----··------..,
q Keine Bemerkungen

n-- -·..·-··-- -- - -·lStreichen erstes Lemma ,,- bei Die kantonal geregelten Mini-
Überbauungen nach Sondernut- malgrenz- und Gebâudeabstânde
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zungsplan (Quartierplan) im Sin­
ne von Art. 100, Gesamtüber­
bauungen."

~ Wirdprëzisiert

sind zwingend. Von ihnen kann r.
nicht abgewichen werden. Die zu
streichende Bestimmung ist unter
dem aktuell geltenden kantonalen
Recht nicht qernehrnlqunqsfâhlq,
Eine Genehmigungsfahigkeit
kônnte sich dann ergeben. wenn
das neue BauG und die neue
BauV durch den Grossrat ange­
nommen werden und dann der
Gemeinde die Regelungskompe­
tenz für die Grenz- und Gebâude­
abstânde überlassen wird

c::> Die gerügte Bestimmung bezieht sich nicht auf die Grenz- und Gebëudeebsiënde, san­

dem eut die Gebëudehôhe und die Gebëudeçrundtlëcne (GGF, nach S/A-Narm 416), für

die in den Zonenvorschriften nicht nur Maxima/-, sondern auch Minima/masse festge/egt

sind. Der Widerspruch zum kantona/en BauG und zur BauV ist von daher nicht ersicht­

/ich, da es in der kantana/en Gesetzgebung dazu keine Vorschriften gibt.

Die Farmu/ierung wird dahingehend prëzisiert, dass der Bezug zum einsch/agigen Nut-

zungsmass eindeutig ist: " sowie a/trecht/iche Bauten kônnen die Minima/masse für

die Gebaudehohe und die Gebaudegrundflache unterschreiten. Von diesen Minima/mas­

sen kann ausnahmsweise abgewichen werden , und zwar:

(........)"

Raumplanerische Beurteilung:

Nach unserer Beurteilung und in Berücksichtigung der Stellungnahme des VRDVBU

kann zu dem Gesuch der Gemeinde Bellwald, um Homologation der Anpassungen der

Artikel 56, 82 und 84 des Bau- und Zonenreglements, unter der Voraussetzung, dass

die im Rahmen der internen Vernehmlassung vom Verwaltungs- und Rechtsdienstes

des DVBU angebrachten Bemerkungen und Erganzungsantragen berücksichtigt und

vorgenommen werden, eine positive Vormeinung abgegeben werden.

Wir mëchten es jedoch nicht unterlassen, nochmals auf die stark verânderten politi­

schen und juristischen Rahmenbedingungen hinzuweisen; einerseits auf das Inkraft­

treten der RPG-Revision per 1. Mai 2014 und anderseits auf das Zweitwohnungsge­

setz, welches seit dem 1. Januar 2016 in Kraft ist.

c::> Die beantragten Anderungen sind in der überarbeiteten Var/age berücksichtigt

Vom Staatsrate geneh~igt

ln der Sitzu ng vorn ....: ..~~.... ..~.~: 20f? Gemeindeverwaltung Bellwald

Sk~qf~lgebühr: Fr... . . Der Prâsident:

~~
Die Schreiberin :


